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Rückvergütung von Ökostromaufwendungen gem. § 30e Ökostrom-
gesetz für die Jahre 2008 bis 2010

Mit der Änderung des Ökostromgesetzes wurde eine Rückvergütung von Ökostrom-
aufwendungen für die Jahre 2008 bis 2010 ermöglicht. Es ist vorgesehen, dass End-
verbraucher einen Teil der von ihnen bezahlten Ökostromaufwendungen rückvergütet 
erhalten (vgl. die Information der e-control in der Beilage). 

Das Ökostromgesetz sieht als Anspruchsvoraussetzung im Wesentlichen Folgendes 
vor:

1. Für das jeweilige Jahr muss ein Anspruch auf Rückvergütung von Energieabga-
ben bestehen

2. Die Ökostromaufwendungen müssen über 0,5 % des Nettoproduktionswertes 
betragen

Die Rückvergütungsmöglichkeit besteht für die Jahre 2008 bis 2010, wobei der Antrag 
jeweils bis spätestens 31. Dezember des Folgejahres in elektronischer Form bei der 
Energie-Control GmbH einzubringen ist.

Für das Jahr 2008 ist daher der Antrag bis spätestens 31.12.2009 zu stellen.

Mit dem Antrag sind (unter anderem) folgende Angaben zu machen bzw. Nachweise zu 
erbringen:

1. Der Bescheid des jeweiligen Jahres über die Energieabgabenrückvergütung
2. Der Antrag auf Energieabgabenrückvergütung des jeweiligen Jahres, da aus die-

sem der Nettoproduktionswert erkennbar ist.
3. Die Bestätigung des Stromlieferanten über die weiterverrechneten und bezahlten 

Ökostromaufwendungen. Das diesbezügliche Formular finden Sie in der Beilage.

Für jeden Endverbraucher ist gesondert zu klären, ob die Voraussetzungen für die 
Rückvergütung von Ökostromaufwendungen erfüllt sind. Wir helfen Ihnen gerne und 
stehen für Rückfragen zu Ihrer Verfügung.
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